
Die Polizei kann Dich vorläufig 
festnehmen bei ”Gefahr im Verzug”, 
bei dringendem Tatverdacht sowie bei 
Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Sie 
muss Dir die Gründe der Festnahme 
nennen. 
 
 
 
 
 

Kurz und bündig 
 
 
Bei Stress mit der Polizei: Gib Namen, 
Geburtsdatum und Adresse an. Du hast 
das Recht sofort einen Anwalt einzu-
schalten und die Aussage zu verwei-
gern. 
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kannst, aber auch, dass Du schweigen 
darfst, und dass Du das Recht auf die 
freie Wahl eines Anwalts hast. Du 
kannst immer die Aussage verweigern. 
Bist Du stark übermüdet oder auf Dro-
gen, darf Dich die Polizei nicht verneh-
men. Vor allem aber: Bestehe auf Dei-
nem Recht, einen Anwalt hinzuzuzie-
hen. Sie werden Dir nicht nur raten, 
wie Du Dich zu  verhalten hast, sie ha-
ben auch umfassende Akteneinsicht 
und Informationszugang. 
 
Wenn Du als Zeuge vernommen wirst, 
darfst Du die Aussage verweigern, 
wenn Du nahe Verwandte, Deinen 
Verlobten oder Deine Verlobte be-
lasten könntest. Du darfst die Aussage 
auch verweigern, wenn Du Dich selbst 
belasten könntest. 
Deine Wohnung durchsuchen darf 
die Polizei nur mit einem richterlichen 
Durchsuchungsbefehl oder bei 
”Gefahr im Verzug”. Die Beamten 
müssen Dir auf  Anfrage erklären, 
worum es geht. Du hast das Recht bei 
der Durchsuchung anwesend zu sein, 
kannst Dich aber auch entfernen oder 
telefonieren, um einen Anwalt zu be-
nachrichtigen. Du musst der Polizei 
bei der Durchsuchung nicht zur  Hand 
gehen. Verlange auf jeden Fall bei ei-
ner Beschlagnahmung ein Protokoll. 

aber cool und höflich - Du kannst 
Dich strafbar machen, wenn Du 
beleidigend wirst oder Dich kör-
perlich wehrst. 

 
Außerdem: 
Die Polizei darf Dich mit der Begrün-
dung oder dem Vorwand, es sei 
”Gefahr im Verzug”, kontrollieren. 
Es ist ratsam, immer einen Personal-
ausweis oder einen Reisepass bei sich 
zu tragen. Andernfalls kann man Dich 
bis zu 12 Stunden festhalten. Die Tele-
fonnummer eines Rechtsanwaltes und 
ein Handy oder etwas Kleingeld zum 
Telefonieren bei sich zu haben, kann 
nie schaden. 
 
Liegt der konkrete Tatverdacht des 
Drogenbesitzes vor, dürfen Dich die 
Polizeibeamten durchsuchen. 
 
Einer Vorladung der Polizei musst Du 
nicht Folge leisten. Ob Du der Vorla-
dung folgst oder nicht, solltest Du mit 
einem Anwalt klären. 
 
Vernimmt Dich die Polizei als Be-
schuldigten, hat sie sich an rechtsstaat-
liche Regeln zu halten. Sie muss Dich 
vor der Vernehmung über das, was 
Dir vorgeworfen wird, aufklären. Sie 
hat die Pflicht, Dir mitzuteilen, dass Du 
Dich zu den Beschuldigungen äußern 

Hinweise  für das Verhalten bei 
Polizeikontrollen und polizeilichen 

Vernehmungen!  
Du solltest wissen: Auch als Verdäch-
tigter oder Beschuldigter hast Du 
Rechte. Du giltst als unschuldig, bis es 
zu einer rechtskräftigen Verurteilung 
gekommen ist. Allein wegen des Kon-
sums von verbotenen Drogen kannst 
Du nicht bestraft werden – aber Ach-
tung: Wenn Dein Konsum aktenkundig 
wird, kann es auf verwaltungsrechtli-
chem Wege auch ohne Verurteilung 
zum Führerscheinentzug kommen! 
Wenn Du minderjährig bist, ist die 
Polizei verpflichtet, Deine Erziehungs-
berechtigten zu informieren. 
 
• Wenn Du in eine Polizeikontrolle 

gerätst, bleibe ruhig, auch wenn 
Du ”drauf” bist. Keine Panik! Du 
bist nur verpflichtet, Deinen Na-
men, Dein Geburtsdatum und Dei-
nen Wohnsitz anzugeben. 

 
• Wenn Du kontrolliert wirst, schlu-

cke keine Drogen runter, um sie 
zu verstecken - Du kannst Dir da-
bei eine gefährliche Überdosis 
einfangen. 

 
• Wenn Du Dich ungerecht behan-

delt fühlst, dann protestiere, bleibe 


